
 

 
Wahlbogen für die Klasse 11 (Einführungsphase) 

 
 

Name, Vorname: _______________________________________________________ 

Geb.: ________________     derzeitige Klasse:__________ 
 

 
 Es steht fest, dass ich mich um einen Ausbildungsplatz / um ein FSJ bewerbe  

 im 1. Halbjahr / im 2. Halbjahr / im ganzen Schuljahr einen Auslandsschulbesuch absolviere 

 die 11. Klasse überspringe  

 mich bei einer anderen Schule (Name der Schule: …………..……………………..………...) bewerbe.  

 (Zutreffendes bitte unterstreichen und für den Fall, dass die oben genannte Planung nicht zustande 

kommt, bitte trotzdem den Wahlbogen ausfüllen.) 

 

Pflicht- und Wahlpflichtunterricht  

Fremdsprachen 

Zwei Fremdsprachen sind in Klasse 11 in der Regel Pflicht. 

Meine bisherigen Fremdsprachen sind: 

1. Pflichtfremdsprache: __________________________ begonnen ab Klasse:_________ 

2. (Wahl-) Pflichtfremdsprache: ___________________  begonnen ab Klasse:_________ 

3. Wahlsprache WPU: ___________________________  begonnen ab Klasse:_________ 

     Ich möchte die unter Punkt 3 genannte Wahlsprache in der 11. Klasse als 3. Fremdsprache weiter- 
führen: (Bitte in diesem Fall auch die Rückseite im Bereich Wahlunterricht ausfüllen.) 

4.  Ich möchte meine bisherige Pflichtfremdsprache ________________________________. nicht wei-
terführen und wähle daher eine neue Pflichtfremdsprache (4-stündig). 

     Eine neu begonnene Pflichtfremdsprache muss bis zum 4. Semester der Qualifikationsphase (Jahrgang 
12/13) weitergeführt werden. Der Unterricht findet in der Regel an einem anderen Göttinger Gymnasium 
statt, üblicherweise am Montag- und Mittwoch-Nachmittag. 

      Chinesisch       Italienisch (auch, wenn nicht am OHG)       Italienisch (nur, wenn am OHG)   

      Latein       Russisch       Spanisch   

 

Ich wähle Religionsunterricht bzw. Ersatzfach (nur ein Kreuz setzen) 

  evang. Religionslehre              Werte und Normen              Philosophie 

 

Aus den Fächern des musisch-künstlerischen Bereichs wähle ich folgendes Fach 
(Musik-Praxis kann das Fach Musik ersetzen oder als zweites musisch-künstlerisches Fach zusätzlich gewählt 
und muss dann in jedem Fall ganzjährig belegt werden): 

  Kunst     Darst. Spiel     Musik     Musik-Praxis* (Ensemble/Chor): ................................. 

Sollten die Anwahlen in einem Fach die Kurskapazitäten übersteigen, entscheidet ein Losverfahren.  

Für den Fall, dass meine Erstwahl nicht realisiert werden kann, wähle als Ersatz das Fach: 

  Kunst     Darst. Spiel     Musik     Musik-Praxis* (Ensemble/Chor): ................................. 
 

 

Zusätzlich zu den drei naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Physik, Chemie wähle ich  

  Informatik (2-stündig, in der Regel Mittwoch- oder Donnerstagnachmittag) 

Im 2. Halbjahr kann dann eine der drei Naturwissenschaften Biologie, Physik, Chemie abgewählt werden. 
  



Wahlpflichtunterricht Naturwissenschaften und Technik (WPU NWT) 

Der WPU NWT ist dreistündig und liegt am Nachmittag, 7.-9. Stunde, in der Regel donnerstags oder mon-
tags. Er richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ein besonderes Interesse und Stärken im Bereich Na-
turwissenschaften und Technik haben. Wer den WPU NWT besucht, kann dafür eine seiner bisherigen 
Fremdsprachen abwählen oder den NWT WPU zusätzlich zu seinen Fremdsprachen belegen. 

   Ich wähle das Fach WPU NWT an und die Fremdsprache __________________________________ ab. 
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich dann in der Qualifikationsphase die abgewählte Fremdspra-
che nicht wieder aufnehmen kann und somit auch keine Belegungsverpflichtungen damit erfüllen kann. 
Insbesondere kann ich dann nicht das sprachliche Profil wählen. 

   Ich wähle das Fach WPU NWT zusätzlich zu meinen Fremdsprachen. In diesem Fall wird der WPU NWT 
wie Wahlunterricht (s.u.) behandelt, insbesondere besteht Teilnahmepflicht für das ganze Schuljahr.  
Voraussetzung für die zusätzliche Wahl von WPU NWT zu den Fremdsprachen ist ein guter Notendurch-
schnitt in Klasse 10, da die Wochenstundenzahl durch diese Wahl sehr hoch wird. 

Es werden verschiedene WPU NWT-Kurse angeboten. 

   Ich möchte den WPU NWT Informatik/Biologie belegen. 

   Ich möchte den WPU NWT Biologie/Chemie belegen. 

Wenn sich meine obige Wahl nicht realisieren lässt,  

   wähle ich den anderen WPU NWT-Kurs 

   möchte ich WPU NWT nicht belegen und führe ggf. meine bisherigen Fremdsprachen weiter. 

 
Wahlunterricht 
(Diese Fächer sind freiwillig und nicht zwingend notwendig. Einmal gewählt, besteht aber Teilnahmepflicht.) 

Weil ich erwäge, in der Q-Phase 12/13 Sport als Abiturprüfungsfach zu belegen, wähle ich  

   Sporttheorie (2-stündig, ein Halbjahr, in der Regel Mittwochnachmittag) 

Achtung: Sporttheorie kann unter Umständen wegen gleicher Lage im Stundenplan nicht zusammen mit 
Informatik belegt werden! 

 
Neue Fremdsprache als 3. Fremdsprache (4-stündig): 
Der Unterricht findet in der Regel an einem anderen Göttinger Gymnasium statt, üblicherweise am Montag- 
und Mittwoch-Nachmittag. (Nicht immer kommen Kurse für alle genannten Sprachen zustande.) 

 Chinesisch       Italienisch (auch, wenn nicht am OHG)       Italienisch (nur, wenn am OHG) 

 Latein       Russisch       Spanisch 

 Die von mir gewählte 3. Fremdsprache ist für mich 

  neu              eine Weiterführung der Wahlsprache aus dem WPU der Klasse 10 

Voraussetzung für das Wahlfach „Neue Fremdsprache“ ist ein guter Notendurchschnitt in Klasse 10, da die 
Wochenstundenzahl durch diese Wahl sehr hoch wird. 

 

Und zum Schluss bitte noch einmal beachten: 

! 
Ein Fach kann in der Qualifikationsphase (Stufe 12/13) nur dann als Abiturprüfungsfach ge-
wählt werden, wenn es in der Klasse 11 mindestens ein halbes Jahr belegt wurde (wichtig z.B. 
bei 2. Fremdsprache, Religion, Philosophie, Werte und Normen, Sport, Informatik, Darstellen-
dem Spiel, Musik und Kunst). 

! 
 

Spätester Abgabetermin im Oberstufensekretariat: 20. Februar 
 
 
_________________________ __________________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Schülerin/des Schülers Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


